
 
 

  

Benutzungsordnung Waldhütte Regellenwald 
 
1. Verwaltung und Verwendungszweck 
Die Waldhütte ist Eigentum des Skiclub Walterswil. Dem Vorstand obliegt Aufsicht und Verwaltung 
über die Waldhütte. Er wählt einen Hüttenwart und delegiert ihm spezielle Kompetenzen. 
 
Die Waldhütte im Regellenwald dient für diverse Anlässe der Gemeinde, Vereine, Institutionen 
und der weiteren Öffentlichkeit. Wasser ist in der Waldhütte nicht vorhanden. Strom kann mit 
einem Generator erzeugt werden. 
 
2. Reservation Waldhütte 
Die Reservation erfolgt entweder online über die Webpage des Skiclubs Walterswil oder mit 
Mitteilung an den Hüttenwart (schriftlich, per Email oder per SMS). Reservationszeitraum ist 
grundsätzlich ein Jahr. Reservationen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Bitte reservieren Sie so früh als möglich. 
 
Durch diese Reservationsmöglichkeit wird eine Doppelbelegung der Waldhütte vermieden. Sofern 
die Waldhütte nicht reserviert ist, kann die Feuerstelle von jedermann unentgeltlich benützt 
werden. Reservationen gehen in jedem Falle vor. 
 
3. Schlüssel 
Den Schlüssel für die Waldhütte (für das Holzlager, das WC und den Generatorraum) können 
nach telefonischer Vereinbarung beim Hauswart abgeholt werden. Die Rückgabe erfolgt nach den 
Weisungen des Hauswartes. Zur Benutzung der Feuerstelle brauchen Sie keinen Schlüssel. 
 
4. Ordnung und Verantwortlichkeit 
Die Waldhütte muss vom Mieter gereinigt werden. Das Reinigungsmaterial (Lappen, Abfallsäcke, 
Wasser, etc.) ist vom Mieter mitzubringen. Die Waldhütte ist aufgeräumt und in sauberem Zustand 
bis 10.00 Uhr des folgenden Tages oder nach Absprache mit dem Hüttenwart zu hinterlassen. 
 
Ab 22.00 Uhr muss die Lautstärke von Musik, insbesondere der Bass, auf ein gemässigtes Niveau 
reduziert werden. Die Musik darf ausserhalb des Waldes nur schwach wahrnehmbar sein. 
 
Es dürfen keine Lebensmittelresten, Dekorationsmaterialien, Kartons, Flaschen, etc. 
zurückgelassen werden. Der Abfall muss mitgenommen werden. Rund um die Waldhütte ist 
Ordnung zu halten. 
 
5. Aufsicht und Zuständigkeit 
Der Hüttenwart und sein Stellvertreter führen die Aufsicht über die Waldhütte und sind für die 
Über- und Rückgabe zuständig. Der Hüttenwart ist während der Benutzungsdauer jederzeit 
berechtigt, Kontrollgänge zu machen. Seinen Anweisungen ist strikte Folge zu leisten. In 
gravierenden Fällen ist auch eine sofortige Wegweisung möglich. 
 
6. Bewilligungen, Haftung, Haftpflicht 
Der Veranstalter ist für einen regulären Betrieb verantwortlich. Öffentliche Anlässe sind nur mit 
Bewilligung des Vorstandes des Skiclub Walterswil durchführbar. Der allfällige Abschluss von 
Versicherungen ist Sache des Veranstalters. 
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Die Benützer haften solidarisch für die Benutzungsgebühren sowie für Schäden, die durch die 
Benutzung der Waldhütte und deren Umgebung entstanden sind. Zerbrochenes und defektes 
Mobiliar und fehlende Einrichtungsgegenstände sind dem Hüttenwart unaufgefordert zu melden 
und bei der Rückgabe sofort zu begleichen. Der Skiclub Walterswil als Vermieter lehnt jegliche 
Haftung für Unfälle und Schäden ab, welche durch die Benutzung der Waldhütte entstanden sind. 
 
Die Benützer sind verpflichtet, zur Waldhütte und deren Einrichtungen Sorge zu tragen. Der 
Reinhaltung der Waldhütte, der Aussenanlagen, der Umgebung sowie dem Schutze der 
Waldpflanzen ist Beachtung zu schenken. 
 
7. Feuerwache 
Die Feuerwache ist nur in besonderen Fällen notwendig. Aus feuerpolizeilicher Sicht muss eine 
Feuerwache organisiert werden, wenn der Raum dekoriert oder sonst umgestaltet wird, z.B. bei 
Fasnachts- oder Maskenbällen, Ausstellungen, usw. Die Veranstalter sind gehalten, in 
Zweifelsfällen direkt mit der Feuerwehr Region Ursenbach-Walterswil-Oeschenbach Kontakt 
aufzunehmen. Der Entscheid, ob und bei welchen Anlässen im vorgeschriebenen Sinne 
Feuerwachen notwendig sind, liegt bei der Feuerwehr. Die Kosten der Feuerwache trägt der 
Veranstalter. 
 
8. Parkordnung 
Der Parkplatz für die Waldhüttenbesucher befindet sich am Waldrand, entlang der Strasse. Damit 
der Verkehr auf die parkierten Autos aufmerksam wird, sollen Triopans aufgestellt werden. Die 
Triopans werden durch den Hüttenwart ausgehändigt.  
 
Kulturland, Wald, Waldwege dürfen nicht als Parkplatz benützt werden. Bei Bedarf ist bei den 
Landbesitzern eine Bewilligung einzuholen. 
 
9. Benutzungsgebühren 
Die Benutzungsgebühren sind wie folgt aufgeteilt: 
CHF 20.00 für die Feuerstelle 
CHF 50.00 für die Feuerstelle inklusiv Holz und Toilettenbenutzung 
CHF 70.00 für die Feuerstelle inklusiv Holz, Stromgenerator und Toilettenbenutzung 
 
Die Gebühr ist dem Hüttenwart bei der Schlüsselübergabe zu bezahlen. Allfällige 
Gebührenänderungen beschliesst der Vorstand Skiclub Walterswil. Schäden, Materialverluste, 
etc. werden nach Aufwand verrechnet. Allfällige Nachreinigungen ebenfalls (CHF 50.00/Stunde). 
 
10. Zuwiderhandlungen 
Die Missachtung dieses Reglements führt zur Verwarnung. Im Wiederholungsfalle und in 
schweren Fällen wird die Wiederbenutzung verweigert. Über die Auflösung der Bewilligung wegen 
Zuwiderhandlungen gemäss diesem Reglement entscheidet der Vorstand Skiclub Walterswil nach 
Anhören des Veranstalters. Rechtliche Schritte bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 
11. Inkraftsetzung 
Das vorstehende Reglement tritt am 19. Oktober 2021 durch die Genehmigung des Vorstandes 
des Skiclubs Walterswil in Kraft und ersetzt das bisherige Reglement vom 06. Mai 2017. 
 
 
Im Namen des Vorstand Skiclub Walterswil: 
 
Der Präsident: Der Hüttenwart: Die Sekretärin: 
 
 
 
 
Martin Mumenthaler Adrian Schaffer Nicole Eberhart 


